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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1979

Norm

StVO §20 IB2

Rechtssatz

Von einem Kraftfahrzeuglenker muß erwartet werden, daß er die Regeln der Fahrkunst beherrscht, mit dem Fahren

auf winterlichen Fahrbahnen vertraut ist und sein Verhalten danach einrichtet.
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